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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
Verkaufsbedingungen 
Unsere nachstehenden Verkaufsbedingungen finden auf alle Rechtsgeschäfte mit Unternehmern, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen Anwendung. 
1. Abschluss: Unsere Verkaufsbedingungen werden zum Inhalt jeglicher Lieferbeziehungen. Dies gilt auch für 
künftige Lieferungen. Spätestens mit der Entgegennahme unserer Ware oder Leistung gelten unsere 
Bedingungen als angenommen. Einkaufsbedingungen des Käufers und deren Einbeziehung in das 
Lieferverhältnis wird ausdrücklich widersprochen. Diese werden auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn wir im 
Einzelfall nicht mehr gesondert widersprechen. Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Abschlüsse und 
Vereinbarungen, insbesondere soweit sie von diesen Bedingungen abweichen, werden erst durch unsere 
schriftliche Bestätigung verbindlich. 
2. Preisstellung: Alle Preise gelten ab Werk ausschließlich Verpackung. Zu den Preisen kommt die 
Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe. Aufträge, für die nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart 
sind, werden zu den am Tage der Lieferung geltenden Preisen berechnet. 
3. Lieferung: Die Lieferung erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Die Gefahr geht bei Übergabe 
der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder Lagers in 
jedem Fall, z.B. auch bei fob- und cif-Geschäften auf den Käufer über. Ohne besondere Anweisung erfolgt der 
Versand ohne Gewähr für billigste Verfrachtung. Versandbereit gemeldete Ware muss unverzüglich abgerufen 
werden. Verzögert der Besteller die Abnahme, so sind wir berechtigt, die Ware nach eigener Wahl zu versenden 
oder auf Kosten und Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen zu lagern und sie nach Meldung der 
Versandbereitschaft als ab Lager geliefert zu berechnen. 
4. Lieferzeiten, Verzug, Abruf: Lieferfristen und Liefertermine gelten stets nur annähernd. Sie beginnen mit dem 
Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor völliger Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages. Sie 
verlängern sich entsprechend, auch wenn diese ausdrücklich als fest vereinbart wurden, wenn der Käufer mit 
seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung im Verzug ist. Falls wir in Verzug geraten, kann der Käufer 
nach Ablauf einer uns gesetzten und für uns angemessenen Nachfrist insoweit vom Vertrag zurücktreten, als die 
Ware bis zum Fristablauf nicht schon in Arbeit genommen wurde. Teillieferungen sind zulässig. Ereignisse 
höherer Gewalt und unabwendbare innerbetriebliche Ereignisse berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der 
Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles 
vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung und sonstige 
Umstände gleich, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, und zwar ganz gleich, ob 
sie bei uns oder einem unserer Vorlieferanten eintreten. Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir 
zurücktreten oder innerhalb einer angemessenen Frist liefern wollen. Erklären wir uns nicht, kann der Käufer 
zurücktreten. Ersatzansprüche - gleich welcher Art - stehen dem Käufer nicht zu. Bei Käufen auf Abruf sind wir 
nicht verpflichtet, Vorrat zu halten. Es gilt auch hier für die Lieferung eine angemessene Frist. Bei derartigen 
Aufträgen ist die Ware, sofern schriftlich keine zeitliche Vereinbarung getroffen wurde, innerhalb der 
Vertragslaufzeit abzunehmen. Andernfalls steht es uns frei, nach nochmaliger Fristsetzung, selbst einzuteilen und 
die Ware zu liefern. 
5. Zahlung: Zahlungen werden stets auf die älteste Forderung angerechnet, auch, wenn der Käufer eine andere 
Bestimmung trifft. Eine Aufrechnung kannnur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
erfolgen. Wenn die Zahlung nicht bei Fälligkeit erfolgt, sind vom Tage der Fälligkeit ab Zinsen und Provisionen zu 
zahlen, wie diese unsere Banken für ungedeckte Kredite fordern, mindestens jedoch in Höhe der gesetzlichen 
Zinsen. 
6. Eigentumsvorbehalt: Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren vor (Vorbehaltsware), bis der 
Käufer sämtliche, auch zukünftige Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer beglichen hat, auch 
wenn der Kaufpreis für besonders bezeichnete Forderungen bezahlt ist. Entsprechendes gilt für Sicherheiten. Bei 
laufender Rechnung sichert das vorbehaltene Eigentum die Saldenforderungen von uns und unseren 
Zweigniederlassungen. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsverkehr nur nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu veräußern: 
Die Vorbehaltsware darf nur unter Eigentumsvorbehalt veräußert werden. Die aus der Weiterveräußerung gegen 
seine Abnehmer entstehenden Forderungen dürfen keinem Abtretungsverbot unterliegen. Eine Veräußerung an 
Abnehmer, die eine Abtretbarkeit ausschließen oder von ihrer Genehmigung abhängig machen, ist untersagt. 
Verkauft der Käufer Vorbehaltsware von uns mit oder ohne Verarbeitung, stehen uns alle Forderungen gegen die 
Abnehmer in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware einschließlich Verdienstspanne zu. Erfolgt ein solcher 
Weiterverkauf zusammen mit uns nicht gehörender Ware, stehen uns die Forderungen in Höhe des Wertes 
unserer Vorbehaltsware ausschließlich der Verdienstspanne des Käufers zu. Wird die Vorbehaltware aufgrund 
Werk-, Werklieferungs- oder ähnlicher Verträge veräußert, gilt Entsprechendes. Der Käufer hat auszuschließen, 
dass seine Abnehmer Rechte (z. B. Aufrechnung) gegenüber den Forderungen aus der Veräußerung der 
Vorbehaltsware geltend machen. Die Veräußerung im ordentlichen Geschäftsverkehr schließt nicht die 
Veräußerung an einen weiteren Kreditgeber, wie z. B. einen Faktor zu dessen Sicherstellung ein, sondern 
beschränkt sich auf eine Veräußerung an echte Abnehmer. Der Käufer tritt seine Forderungen und etwaige 
Nebenrechte aus der Weiterveräußerung an uns ab, die wir annehmen und die in demselben Umfang zur 
Sicherung wie die Vorbehaltsware dienen. Der Käufer und wir sind zur Einziehung der Forderung aus dem 
Weiterverkauf nebeneinander ermächtigt. Wir werden die Forderung nur einziehen, wenn der Käufer seinen 



Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Auf Verlangen hat der Käufer uns die Schuldner der 
abgetretenen Forderungen mitzuteilen und dazu Einsicht in seine Bücher zu gewähren. Wir sind berechtigt, den 
Abnehmern des Käufers die Abtretung mitzuteilen. Wir sind berechtigt, aus wichtigem Grunde, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, Wechsel- und Scheckprotesten und Insolvenzanträgen über das Vermögen des Käufers die 
sofortige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen. Bis dahin hat der Käufer die Vorbehaltsware getrennt 
von anderen Waren zu lagern, als unser Eigentum zu kennzeichnen, darüber nicht zu verfügen und uns auf 
Wunsch ein Verzeichnis der Vorbehaltsware zu übergeben. Der Käufer hat uns unverzüglich die Zugriffe Dritter 
auf die Vorbehaltsware oder die abgetretenen Forderungen anzuzeigen sowie das Pfändungsprotokoll und eine 
eidesstattliche Versicherung über die Identität des gepfändeten Gegenstandes mit der Vorbehaltsware zu 
übersenden. Mit der vollen Bezahlung aller Forderungen von uns aus der Geschäftsverbindung geht ohne 
Weiteres das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den Käufer über. Wir 
verpflichten uns, auf Ersuchen des Käufers Sicherungen nach seiner Wahl soweit freizugeben als ihr Wert die zu 
sichernden Forderungen um 10 % übersteigt. Dabei werden die Waren mit 70 % ihres Verkaufspreises bewertet. 
7. Zahlungsunfähigkeit: Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa eingenommener 
oder gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns 
Umstände bekannt werden, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern. Dies gilt 
insbesondere bei Pfändungen und Anträgen auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Wir sind dann auch 
berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen, noch nicht ausgelieferte Ware 
zurückzuhalten und die Weiterarbeit einzustellen sowie nach angemessener Nachfrist vom Vertrag 
zurückzutreten und Schadenersatz zu fordern. Gleiche Rechte stehen dem Verkäufer auch zu, wenn sich der 
Käufer mit der Bezahlung von Lieferungen im Verzug befindet, die auf demselben rechtlichen Verhältnis beruhen. 
Wir können außerdem die Weiterveräußerung und die Verarbeitung der gelieferten Ware untersagen und deren 
Rückgabe oder die Übertragung des mittelbaren Besitzes an der gelieferten Ware auf Kosten des Käufers 
verlangen und die Einziehungsberechtigung gemäß Ziffer 6 widerrufen. Der Käufer stimmt in den genannten 
Fällen der Wegnahme der Ware schon jetzt zu. 
8. Verpackungsmaterial wird berechnet und nicht zurückgenommen. Euro- Flachpaletten und Euro-
Gitterboxpaletten, Kästen oder ähnliche Umschließungen sind entweder sofort zu tauschen oder sofort nach ihrer 
Entleerung auf Kosten des Käufers zurückzugeben. Die Rückgabe gleichartiger Verpackungen im Tausch ist 
gestattet. Erfolgt die die Rückgabe nicht in angemessener Zeit oder in nicht ordnungsgemäßem Zustand, so 
können wir die Rücknahme ablehnen und Schadensersatz verlangen. Wird im Rahmen einer laufenden 
Geschäftsbeziehung ein Konto über Verpackungen im Kontokorrent geführt, so gelten die dem Käufer 
übersandten Abschlüsse des Kontokorrentkontos als akzeptiert, sofern der Käufer nicht binnen 10 Tagen 
widerspricht. 
9. Gewährleistung und Haftung: Unsere Produkte sind frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang die 
vereinbarte Beschaffenheit aufweisen; dies gilt auch bei Vorliegen unwesentlicher Fehler oder geringfügiger 
Mengenabweichungen. Den Käufer trifft die Obliegenheit, unsere Produkte nach Eingang eingehend auf Fehler 
hin zu untersuchen und uns bei Vorliegen von Fehlern unverzüglich, spätestens binnen 8 Tagen, Mitteilung zu 
machen. Unrichtige Verwendungshinweise lösen keine Sachmängelansprüche bezüglich unserer Produkte aus. 
Eine Gewähr für die Richtigkeit von Werbeaussagen von Zulieferern/Vormateriallieferanten wird nicht 
übernommen. Berechtigte Sachmängelansprüche richten sich auf Nacherfüllung. Die Nacherfüllung geschieht 
nach unserer Wahl durch Mängelbeseitigung oder Lieferung eines mangelfreien Produkts. Die Nacherfüllung 
beschränkt sich auf Leistungen am Sitz des Bestellers. Schlägt die Nacherfüllung zwei Mal fehl, so kann der 
Käufer vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. 
Dies gilt bei Vorliegen einer ausdrücklich als solcher bezeichneten Garantie, bei Vorliegen von Arglist, bei 
Verletzung einer Hauptpflicht oder vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung einer sonstigen Vertragspflicht 
sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Schadenersatzansprüche 
sind auf Ersatz von vorhersehbaren Schadensfolgen begrenzt. Mängelansprüche und Rückgriffsansprüche 
wegen Mängel verjähren in einem Jahr nach Ablieferung des Produkts. Zwingendes Produkthaftungsrecht bleibt 
unberührt. Soweit wir aus einem Produkthaftungstatbestand in Anspruch genommen werden, der auf der 
Weiterverarbeitung unserer Ware beruht, stellt uns der Käufer unverzüglich auf erstes Anfordern von allen 
Schadensersatzansprüchen frei. 
10. Toleranzen, Liefermengen: Bei Massenartikeln gelten angemessene Toleranzen. Auch sind Mehr- oder 
Minderlieferungen bis zu 20% gestattet. Für die Berechnung der Gewichte ist ausschließlich das auf unserer 
Werkswaage oder bahnamtlich ermittelte Ergebnis maßgebend. 
11. Schutzrechte: Liegen unserer Fertigung Ausführungszeichnungen oder -muster des Bestellers zugrunde, so 
übernimmt der Besteller die volle Verantwortung, daß dabei keine Schutzrechte Dritter verletzt werden. Für 
etwaige Regreßansprüche haftet der Besteller in vollem Umfang. 
12. Werkzeuge , die in unserer Regie angefertigt werden, bleiben in Anbetracht unserer Konstruktionsleistung 
unser Eigentum. Die anteiligen Werkzeugkosten sind zur Hälfte bei Auftragserteilung, der Rest bei Lieferung der 
ersten Ausfallmuster zu zahlen, falls nichts anderes vereinbart wird. Erfolgen innerhalb eines Jahres nach 
Abwicklung der letzten Bestellung keine weiteren Nachbestellungen mehr, sind wir berechtigt, über die 
Werkzeuge nach eigenem Ermessen zu verfügen. 
13. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Rech t: Erfüllungsort ist Aachen, Gerichtsstand für beide 
Vertragsteile Aachen, auch für Klagen im Wechsel- und Scheckprozess. Wir sind auch berechtigt, den Käufer an 
seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. Vorstehendes gilt auch gegenüber allen denjenigen, die für die 
Verpflichtungen des Käufers haften. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt unter 
Ausschluss ausländischen Rechts nur das für die Rechtsbeziehung inländischer Parteien maßgebende deutsche 
Recht an unserem Sitz, ausgenommen jedoch UN-Kaufrecht (CISG). 
14. Teilunwirksamkeit: Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam 
sein, so bleiben diese Bedingungen im übrigen voll wirksam. 
 



Einkaufsbedingungen 
1. Verbindlich sind nur schriftliche Bestellungen. Mündliche oder fernmündliche Abmachungen oder Änderungen 
bedürfen zur Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Jeder Auftrag ist vom Lieferanten sofort zu bestätigen. 
Erfolgt diese Bestätigung nicht, so gelten unsere Bedingungen mit der Annahme des Auftrages als 
stillschweigend anerkannt. Diese Einkaufsbedingungen sind, soweit im Bestellschreiben nichts Abweichendes 
festgelegt worden ist, ausschließlich maßgebend. Der Einbeziehung von Verkaufs- und Lieferbedingungen des 
Lieferanten in das Vertragsverhältnis wird ausdrücklich widersprochen. Diese Vertragsbedingungen werden nicht 
Vertragsbestandteil, wenn wir sie nicht ausdrücklich schriftlich als Vertragsbestandteil anerkannt haben. Unsere 
Bestellungen erfolgen zu den vereinbarten Preisen als Festpreise. Werden Bestellungen ausnahmsweise ohne 
Preis erteilt, so sind die Preise mit der Auftragsbestätigung bzw. so früh wie möglich bekannt zu geben. Wird nicht 
widersprochen, so gilt dieser Preis als akzeptiert. Wenn nichts anderes vereinbart ist, ist die Ware frei von allen 
Spesen für Fracht, Verpackung, Rollgeld und Transportversicherung zu liefern. 
2. Wir bezahlen innerhalb 14 Tagen mit 3 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto ohne Abzug. Für die 
Fristberechnung ist der Tag des Rechnungseingangs maßgeblich, es sei denn, der Eingang der Ware erfolgt 
später. Unabhängig von den vereinbarten Zahlungsterminen tritt die Fälligkeit unserer Zahlungsverpflichtung 
frühestens 30 Tage nach erfolgter ordnungsgemäßer Lieferung und dem Vertragsinhalt entsprechender 
Berechnung ein. 
3. Unsere Bestellungen sind zu den im Auftrag bezeichneten Lieferfristen bzw. Lieferterminen auszuführen. Die 
Lieferfristen beginnen am Tage des Datums der Bestellung. Die angegebenen Liefertermine und Lieferfristen 
gelten unabhängig von ihrer Bezeichnung als fix vereinbart. In jedem Fall des Lieferverzuges sind wir ohne 
Nachfristsetzung berechtigt, alle gesetzlichen Verzugsfolgen geltend zu machen. Unabhängig hiervon ist der 
Lieferant verpflichtet, Umstände, die eine Verzögerung seiner Leistung zur Folge haben können, uns unverzüglich 
mitzuteilen. Gleichzeitig ist die voraussichtliche Dauer der Verzögerung anzugeben. Wir sind berechtigt, bei 
Überschreiten der Lieferzeit unabhängig von einem Verschulden eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese beträgt 
bei Überschreitung um 8 Tage 3 % des Auftragswertes. Für jede weitere Woche der Überschreitung erhöht sich 
die Vertragsstrafe um 1 % des Auftragswertes. Unser Recht, die Vertragsstrafe zu verlangen, wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass wir die verspätete Lieferung ohne Vertragsstrafenvorbehalt abnehmen. Unser Recht, 
weiteren Verzugsschaden geltend zu machen, bleibt unberührt. 
4. Falls nach Auftragserteilung unser Interesse an der Durchführung des Vertrages infolge voraussichtlich lang 
andauernder Betriebsstörungen bei uns oder unseren Abnehmern infolge Krieg, Epidemie, Streik, Aussperrung, 
Währungsverfall o.ä., infolge gravierender Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse oder infolge einer 
nach Vertragsschluss eingetretenen wesentlichen Vermögensverschlechterung bei unseren Abnehmern wegfällt, 
so steht uns neben etwaigen weitergehenden gesetzlichen oder vertraglichen Ansprüchen das Recht zum 
Rücktritt vom Vertrag zu, ohne dass es einer Nachfristsetzung bedarf. Ferner sind wir berechtigt, anstatt der 
Ausübung des Rücktrittsrechtes vereinbarte monatliche Teilmengen zu reduzieren oder die Lieferfrist zu 
verlängern. Machen wir von diesen Rechten Gebrauch, so stehen dem Lieferanten Schadensersatzansprüche 
nicht zu. 
5. Der Lieferant verpflichtet sich ´zu einer fachmännischen Beratung nach dem neuesten Stand der Technik. 
Angaben, die während der Verkaufsverhandlungen oder im Rahmen einer Beratung von dem Lieferanten, seinen 
Angestellten, seinen Vertretern oder sonstigen Beauftragten über den Liefergegenstand gemacht werden, gelten 
als zugesicherte Eigenschaften. Der Lieferant garantiert, dass die gelieferten Gegenstände allen geltenden 
Normen und den neuesten technischen und behördlichen Vorschriften entsprechen, dass die Sicherheits- und 
Schutzvorschriften der Überwachungsbehörden berücksichtigt sind, dass die Gegenstände keine Mängel 
aufweisen und mit den technischen, mengen- und qualitätsmäßigen Spezifikationen dieses Auftrages 
übereinstimmen. Der Verkäufer übernimmt auch für die von seinen Unterlieferanten gelieferten Teile die gleiche 
Garantie. Die erforderlichen Schutzvorschriften sind auch ohne besondere Bestellung kostenlos mitzuliefern. Alle 
Folgen der Nichtbeachtung trägt der Auftragnehmer. Er garantiert darüber hinaus, dass die gelieferten 
Gegenstände zum vertragsgemäßen Gebrauch und für den erklärten Zweck uneingeschränkt geeignet sind und 
den höchsten Leistungs- und Qualitätsanforderungen, die am Markt gängig sind, gerecht werden. Bei Waren, die 
uns unter der gleichen Bezeichnung schon bisher geliefert wurden,wird uns der Lieferant unverzüglich nach 
Erhalt der Bestellung schriftlich informieren, wenn die Ware seit der letzten Lieferung geändert wurde oder wird. 
Dabei ist die Art der Änderung anzugeben, z. B. Abweichung in den Maßen, Gewichten, der Form, der Farbe, der 
Eigenschaften, der quantitativen oder qualitativen Zusammensetzung. 
6. Lieferscheine müssen die Auftragsnummer deutlich bezeichnen und den Sendungen in zweifacher 
Ausfertigung beigefügt werden. Auf allen Gebinden und Verpackungen muss der Inhalt deutlich bezeichnet sein. 
Teillieferungen sind als solche in den Lieferscheinen zu bezeichnen. Sie sind nur gemäß ausdrücklicher 
Vereinbarung gestattet. Rechnungen sind uns für jeden Auftrag gesondert unter der Bezeichnung der 
Auftragsnummer zweifach zuzuleiten, unverzüglich nachdem die zu erbringende Leistung/Lieferung erfolgt ist. 
Sofern Lieferungen nicht durch die Post oder per Bahn erfolgen, sind sie den mit der Warenannahme 
beauftragten Stellen zu den bei uns üblichen Geschäftszeiten zu übergeben. Alle Sendungen reisen auf Gefahr 
und Kosten des Lieferanten bis zur Übergabe am Bestimmungsort. Bei Verwendung von Lademitteln, die nicht 
frachtpflichtig sind (Behälter, Paletten, Gitterboxen) muss aus den Frachtpapieren eindeutig das „frachtpflichtige“ 
Gewicht hervorgehen. Kosten, die durch Nichtbeachtung dieser Vorschrift entstehen, gehen zu Lasten des 
Auftragnehmers. 
7. Bei offensichtlichen Mängeln des Liefergutes genügen wir unserer Rügepflicht je nach den Umständen des 
Einzelfalles, jedenfalls aber durch Anzeigen der Mängel bis zum Ablauf von 10 Tagen nach Eingang der Waren. 
Grobe Mängel oder Minderlieferungen lösen keine Verpflichtung zur unverzüglichen Mängelrüge aus. 
8. Der Lieferant übernimmt für seine Lieferungen und Leistungen für die Dauer der gesetzlichen Verjährungsfrist 
(zur Zeit 24 Monate) die Garantie dafür, dass der Liefergegenstand den jeweils geltenden technischen Normen 
entspricht und keine Sachmängel aufweist, die geeignet sind, die Verwendung des Vertragsgegenstandes für den 
nach dem Liefervertrag vorausgesetzten Zweck zu beeinträchtigen oder, falls der Verwendungszweck nicht näher 
bestimmt wurde, nicht der üblichen Beschaffenheit entspricht. Zeigt sich innerhalb von 6 Monaten nach 



Anlieferung ein Mangel, so wird vermutet, dass der Mangel bereits bei Anlieferung vorlag. Die Rücksendung 
beanstandeter Liefergegenstände erfolgt auf Kosten und Gefahr des Lieferanten. Ergibt sich, das wegen eines 
Sachmangels Material und Löhne durch uns nutzlos aufgewendet worden sind, so ist der Lieferant verpflichtet, 
diese Aufwendungen zu ersetzen. Der Lieferant stellt uns von etwaigen Schadensersatz- und 
Gewährleistungsansprüchen unserer Kunden frei, soweit diese auf Mängeln gelieferter Ware oder Verschulden 
des Lieferanten oder eines seiner Erfüllungsgehilfen beruht. Dies gilt auch für Mangelfolgeschäden. 
9. Der Lieferant übernimmt es, uns von jeglichen Ansprüchen freizustellen, die sich etwa aus der 
Beeinträchtigung von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten oder aus der Beeinträchtigung sonstiger 
Rechte Dritter ergeben können, soweit diese auf den Liefergegenstand gestützt werden. 
10. Werden Vereinbarungen über unsere Bestellungen ganz oder teilweise rechtsunwirksam, so ist die 
rechtsunwirksame Bestimmung in unverzüglichem Zusammenwirken der Vertragsbeteiligten durch eine gültige 
Vereinbarung zu ersetzen. Die Rechtsunwirksamkeit einer Bestimmung berührt die Gültigkeit des 
Vertragsverhältnisses im Übrigen nicht. 
11. Für das Vertragsverhältnis mit dem Lieferanten gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des 
Gesetzes über den Internationalen Kauf beweglicher Sachen (CISG). Ausschließlicher Gerichtsstand ist Aachen 
unbeschadet unseres Rechts, den Lieferanten an seinem allgemeinen Gerichtsstand in Anspruch zu nehmen. 


